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Neujahrsgruß 2011             
 

 
 
 

Liebe Leserin und Leser unseres Amtsblattes! 

 

Wir sind mitten im neuen Jahr 2011 angekommen. Der Alltag hat uns wieder. Dennoch nutze ich die 

Gelegenheit um Ihnen für das noch junge Kalenderjahr alles Gute, Glück, Erfolg, Gesundheit und 

Zufriedenheit zu wünschen. 

 

Ohne Zweifel wird es wieder ein arbeitsreiches Jahr. Etliche Aufgabenfelder sind bereits bekannt. Für 

den Landkreis Deggendorf wird es ein finanziell angespanntes Jahr, was leider die Erhöhung der 

Kreisumlage nach sich zieht. Wir hoffen jedoch, dass sich aufgrund der erfreulichen aktuellen 

Wirtschaftsdaten die Lage 2012 wieder bessert. 

 

Weit entfernt von einem  ähnlichen Lichtblick sind wir jedoch beim Thema Demografie. 

2010 wurde die Tragweite der sich dramatisch ändernden Bevölkerungspyramide erstmals auf breiter 

gesellschaftlicher Ebene diskutiert. Vielen von uns dämmert inzwischen, dass die Prophezeiungen 

von Fachleuten durchaus real werden können, wonach die Entwicklungen eine ähnliche Auswirkung 

haben könnten, wie der 30jährige Krieg im 17. Jahrhundert.  

 

Worum geht es? Einerseits haben wir zu wenig Nachwuchs andererseits werden wir – 

glücklicherweise – immer älter. Diese Tatsache hat jedoch gravierende gesellschaftspolitische Folgen, 

auf die wir reagieren müssen. Erste Anzeichen meldet die Wirtschaft bereits.  

Die Auszubildenden werden Mangelware, gerade in einigen Handwerksberufen. Sorgen machen sich 

breit, ob in einigen Jahren genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Der Wettbewerb um kluge 

Köpfe - auch aus dem Ausland -  wird sich verschärfen. 

Wie sieht es im ländlichen Raum aus, werden infrastrukturelle Einrichtungen noch im selben Umfang 

benötigt? Können Kindergärten und Schulen gehalten werden bei immer weniger Kindern? Wie 

erfüllen wir den Bedarf der älteren Mitbürgerinnen und Bürger nach mehr Betreuung und individueller 

Hilfe?  
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Und vor allem, wie sichern wir unsere umlagefinanzierten Sozialsysteme, bei immer mehr 

Leistungsempfängern und gleichzeitig deutlich abnehmenden Leistungserbringern? Bis 2029 wird der 

Anteil der über 75jährigen um 47 % steigen bei einem prognostizierten Rückgang der Jugend bis 19 

Jahre um rund 28 %. Dramatische Verwerfungen sind für die Bayerwaldkreise vorhergesagt, aber 

auch wir in Deggendorf werden die Auswirkungen und die sich verschärfende Konkurrenz mit den 

Ballungsräumen um junge, tüchtige Leute intensiv spüren. Klug ist es deshalb für uns alle, die 

Herausforderungen klar zu sehen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegenzusteuern. Ich 

denke hierbei insbesondere an eine attraktive Standortpolitik und moderne familienfreundliche 

Betreuungs- und Unterstützungsangebote. 

 

„Es gibt viel zu tun, packen wir es an“. Dieses geflügelte Werbewort gilt auch für 2011. 

Mit Mut und Zuversicht, Tatkraft und Können sowie in guter Zusammenarbeit mit allen 

gesellschaftlichen Gruppen werden wir die Anforderungen bewältigen. 

 

Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen unserer Aufgaben im neuen Jahr! 
 
Ihr 

 
Christian Bernreiter 
L a n d r a t 
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Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung des 

Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Raum Heng ersberg 
für das  

Haushaltsjahr 2011 
 

 
Aufgrund des § 17 der Verbandssatzung und des Art. 40 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit ( KommZG ) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung ( GO ) hat der 
Zweckverband am 29.11.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen, 
die hiermit gem. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG i.V. mit Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekanntgemacht 
wird: 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011  wird hiermit festgesetzt;  
er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit je     506.800  € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je  1.650.000  € 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen  für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wir 
auf         1.625.000 € 
festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen  im Vermögenshaushalt werden nicht  festgesetzt. 
 

§ 4 a 
 

Betriebskostenumlage: 
 
( 1 ) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs zur Finanzierung von 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und der Ausgaben für die ordentliche Tilgung von 
Krediten im Vermögenshaushalt ( Umlagesoll ) wird auf     473.200 €   festgesetzt.  

 
( 2 ) Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der von den Verbandsmitgliedern der Sammel-
 kläranlage jeweils zugeleiteten Abwassermenge des dem Haushaltsjahr vorvorher-
 gegangenen Jahres auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
 
( 3 ) Der Sammelkläranlage wurde im Jahr 2009 eine Abwassermenge von  408.837  m³
 zugeleitet. 
 
( 4 ) Die Betriebskostenumlage beträgt somit je m³ Abwasser                    1,15742949 €. 
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§ 4 b 

 
Investitionsumlage 

 
( 1 ) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs zur Finanzierung von 

Investitionen, die mengenabhängige Anlageteile der Verbandsaufgaben dienenden 
Einrichtungen betreffen ( Umlagesoll M ) wird auf                      25.000 €   festgesetzt. 

 
( 2 ) Der ungedeckte Bedarf nach Abs. 1 wird nach der von den Verbandsmitgliedern der 

Sammelkläranlage jeweils zugeleiteten Abwassermenge des dem Haushaltsjahr 
vorvorhergegangenen Jahres auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

 
( 3 ) Der Sammelkläranlage wurde im Jahr 2009 eine Abwassermenge von  408.837  m³
 zugeleitet. 
 
( 4 ) Die Investitionsumlage beträgt somit je m³ Abwasser                          0,06114906  €. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf   80.000  € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011  in Kraft. 
 
 

II. 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 
 

14. Februar 2011   bis   28. Februar 2011 
 
beim Markt Hengersberg, Mimminger Str. 2, 94491 Hengersberg, Rathaus Zimmer Nr. 12,  
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
Ferner liegen Haushaltsplan und Haushaltssatzung während der Dauer ihrer Gültigkeit in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes ( Rathaus Hengersberg ) zur Einsicht bereit. 
 
Hengersberg, den 21.12.2010 
Zweckverband zur Abwasserbe- 
seitigung im Raum Hengersberg 
 
gez. Christian Mayer 
ZV-Vorsitzender 
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30-0831 jbö 
 

MANÖVERMELDUNG 
 

Übungsraum: 
Abensberg 33 U QV 0889 1088, Kelheim 33 U QV 1034 2281, Amberg 33 U QV 0755 8097, 
Cham 33 U UQ 2997 5462, Freyung 33 U UQ 9344 0730, Passau 33 U UP 7962 8502, 
Abensberg 33 U QV 0889 1088 
 
Zeit:  
26.-27.02.2011 
02.-03.03.2011 
 
Art der Übung:  
Fahrausbildung im Konvoi, Personenschutzfortbildung 
 
Besonderheiten:  
Konvoifahrausbildung im Personenschutzkommando nur auf Autobahnen und Bundesstraßen im 
Übungsraum 
 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die 

Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 

Zuwiderhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 

Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen 

Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 

Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 

Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

Deggendorf, den 07. Januar 2011 

LANDRATSAMT 

gez. 

 

Dr. Becker 

Oberregierungsrätin 
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30-0831 jbö 
MANÖVERMELDUNG 

Übungsraum: 
St. Englmar UQ 405 305, Ruhmannsfelden UQ 528 280, Deggendorf UQ 495 116,  
Natternberg UQ 470 097, Altenbuch UQ 350 050, Mengkofen UP 117 995, Neuhofen UQ 
062 036, 
Sallach UQ 063 100, Rain UQ 147 203, Mitterfels UQ 304 277, 
 
voraussichtliche Ballungsräume:  
LICHTHOF 33 U UQ 278 037 – Neuhofen MUN-DEPOT 33 U UQ 065 023 – 
WASSERÜBUNGGSPLATZ 33 U UQ 318 186 – ÖDWIES UQ 452 267 – MARIAPOSCHING 
UQ 390 102 
 
Zeit:  
15.02.2011 – 28.02.2011 
 
Art der Übung:  
Übung im freien Gelände für die Sanitätstruppe unter einsatznahen Bedingungen. 
 
Name:  
„Schneller Adler 2“ 
 
Besonderheiten:  
Blaulichteinsatz zu Übungszwecken 
 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die 

Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 

Zuwiderhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 

Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen 

Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 

Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 

Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

Deggendorf, den 13. Januar 2011 

LANDRATSAMT 

gez. Dr. Becker 

Oberregierungsrätin 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlu sses 2009 
des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfa llbeseitigung Plattling 
 
 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2010 den geprüften Jahresabschluss 

2009 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2009 mit einer Bilanzsumme von 
23.736.047,68 € und einem Jahresgewinn von 498.213,09 fest und beschließt, den Jahresgewinn 
in Höhe von 498.213,09 € auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
 
2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2009 geprüft und 

nachfolgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 „Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2009 entsprechen nach unserer pflichtgemäßen 

Prüfung den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss; die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 

 
 München, 08.09.2010 
 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 Dr. Pentenrieder 
 Wirtschaftsprüfer 
 
 
3. Der Jahresabschluss 2009 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 21.03.2011 bis 

01.04.2011 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, 
Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
 
 
 
Plattling, 11.01.2011  
 
Zweckverband für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
gez. 
Christian Bernreiter 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
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Beratungstermine 2011 des Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbund e. V. (BBSB) 

 
 
 
Beratungen finden statt wie folgt: 
 
 
Plattling  
Im 
Beratungs- u. Begegnungszentrum  
Bahnhofplatz 6 
94447 Plattling 
von Montag bis Freitag 
10.00 – 16.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
Tel.: 09931/890575 
E-Mail: plattling@bbsb.org 
 
 
Straubing  
Im Gebäude der AOK (Zimmer 2) 
Tel. 09421 865-145  
Bahnhofplatz 17   
94315 Straubing 
An jedem 2. Donnerstag im Monat 
Von 10.00 – 12.00 Uhr 
Tel.: 09428/902597 (Frau Sophie Oberberger) 
 
 
Landshut  
Im Nebenzimmer des "Restaurants am Bahnhof"  
Bahnhofplatz 1  
84034 Landshut 
an jedem 2. Freitag im Monat 
von 13.00 – 15.00 Uhr 
Tel.: 08765/9384481 (Herr Albert Hoschek)  
 
 
Freyung  
Im Kurhaus (Lesezimmer, Eingang Bücherei)  
Am Markt 2  
94078 Freyung 
an jedem letzten Donnerstag im geraden Monat (außer Juni u. Dezember)  
von 10.00. – 12.00 Uhr 
Tel.: 08551/6761 (Herr Gerald Werner) 
 
 
Waldkirchen  
Im Rathaus (Beratungszimmer EG)   
Rathausplatz 1   
94065 Waldkirchen  
an jedem letzten Mittwoch im Januar, Mai u. September    
von 09.00 – 11.00 Uhr 
Tel.: 08551/6761 (Herr Gerald Werner) 
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Grafenau   
Im Rathaus (kleiner Sitzungssaal)   
Rathausgasse 1   
94481 Grafenau   
an jedem letzten Freitag im März, Juli u. November    
von 09.00 – 11.00 Uhr 
Tel.: 08551/6761 (Herr Gerald Werner) 
 
 
Regen 
Im Landratsamt (Zimmer 35) 
Poschetsrieder Str. 16 
94209 Regen 
an jedem 1. Donnerstag im ungeraden Monat (außer Mai u. Januar)     
von 13.00 – 15.00 Uhr 
Tel.: 09931/890575 (Herr Walter Bichlmeier) 
 
 
Passau  
Im Nebenzimmer des Gasthauses „Bayr. Löwe“  
Dr.-Hans-Kapfingr-Str. 3  
94036 Passau 
am 3. Freitag im Februar, April, Juni u. Oktober   
von 13.00 – 15.00 Uhr 
Tel.: 0851/56121 (Frau Regina Böttcher) 
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Infostammtische 2011 des Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbund e. V. (BBSB) 

 
 
Monatlich treffen sich blinde und sehbehinderte Bürger zum Gedankenaustausch im Rahmen von 
Infostammtischen wie folgt: 
 
Jeden 1. Montag im Monat in Pocking  
Gasthaus Pfaffinger 
Oberindling 39 
Von 13 – 17 Uhr 
Leitung: Fritz Altendorfer  
Tel.: 08531/8793 
 
 
Jeden 1. Donnerstag im Monat in Zwiesel 
Hotel Kapfhammer   
Holzweberstr. 6-10  
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Rosemarie Kersten 
Tel.: 09942/801819 
 
 
Jeden 1. Freitag im Monat in Dingolfing 
Fortuna-Stüberl 
Bahnhofstr. 57 
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Walter Bichlmeier 
Tel.: 09953/2303 
 
 
 
Jeden 1.Samstag im Monat wechselweise: 
 
In Abensberg 
Gasthaus Bachhuber 
Seeweg 9 
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Georg Wagner  
Tel.: 09441/3120 
 
Weitere Treffen bitte bei Herrn Wagner erfragen!  
 
 
 
Jeden 2. Mittwoch im Monat in Deggendorf 
Im „Gartenzimmer“ im 1. OG der Gaststätte „Grauer Hase“   
Untere Vorstadt 12   
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Ilona Kraus    
Tel.: 09901/2297 
 
 
 
Jeden 2. Donnerstag im Monat in Straubing 
Im Hotel Röhrl  
Theresienplatz 7 
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Maria Ternes  
Tel.: 09424/8315 
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Jeden 2. Donnerstag im Monat in Vilshofen 
Im Café des AWO Seniorenheim  
Vilsfeldstr. 4 
Von 14 – 16 Uhr 
Leitung: Siglinde Voß 
Tel.: 08541/2228 
 
 
Jeden 2. Freitag im Monat in Landshut 
Im Restaurant am Bahnhof  
Bahnhofplatz 1  
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung:  Albert Hoschek  
Tel.: 08765/9384481  
 
 
Jeden 2. Sonntag im Monat in Pfarrkirchen 
Gasthaus Schachtl 
Passauer Str. 28 
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Erwin Maier  
Tel.: 08571/3969 
 
 
Jeden 3. Freitag im Monat in Passau 
Gasthaus Bayrrischer Löwe 
Dr. Hans-Kapfinger-Str. 3 
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Regina Böttcher 
Tel.: 0851/56121 
 
 
Jeden 3. Samstag im Monat in Vilsbiburg   
Cafe Gabriel II (Passage)  
Am Stadtplatz 22  
von 14-17 Uhr   
Leitung: Thomas Galler  
Tel. 08745 965551  
 
 
Jeden letzten Donnerstag im Monat in Bogen  
Hotel „Am Platzl“  
Stadtplatz 38  
Von 14 – 17 Uhr  
Leitung: Irene Schnarr  
Tel.: 09422 805043  
 
 
Jeden letzten Donnerstag im Monat in Freyung 
Gasthaus Brunnhölzl 
Schulgasse 4 
Von 14 – 17 Uhr  
Leitung: Gerald Werner 
Tel.: 08551/6761 
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Jeden letzten Samstag in Hauzenberg 
Gasthaus zum Spor 
Waldkirchener Str. 9 
Von 14 – 17 Uhr 
Leitung: Egid Mühlberger 
Tel.: 08584/638 
 
 
Jeden 1. Mittwoch in Moosburg 
Bistro Moonlight  
Bahnhofstr. 50  
Von 17 - 22 Uhr    
Leitung: Albert Hoschek   
Tel. 08765/9384481   
 
 
Jeden 1. Samstag im geraden Monat in Straubing  
Wechselnde Lokale  
Von 18.30 – 22.00 Uhr  
Leitung: Werner Six  
Tel. 09421/52463  
 
 
 
Der Infostammtisch der Blindenführhundhalter in Niederbayern trifft sich regelmäßig am 1. Sonntag im 
Januar, April, Juli und Oktober im Gasthaus „Bischofshof“, Bahnhofstr. 13, in Plattling ab 14.00 Uhr     
Auskünfte bei Hans Wager Tel. 0871 33142  
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren  
 
 
 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
 
     Nr. 3782397164 
     Nr. 3782531051 
      
 

 
 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf sind in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB werden die 
Sparkassenbücher hiermit aufgeboten und die Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden. Wenn innerhalb  dieser Zeit keine 
Rechte angemeldet werden, werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
 
Deggendorf, 05.01.2011; 24.01.2011 
 
 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 
  
 


